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Im Namen des Gesetzes...

hat das Bundesverfassungsgericht
in Karlsruhe Anfang Mai 1957 eine Verfassungsbeschwerde gegen die
§ 175 und 175a des Strafgesetzbuches als unbegründet zurückgewiesen,
weil die Strafverfolgung von Unzuchthandlungen zwischen Männern nicht
dem Verfassungsgrundsatz der Gleichheit von Mann und Frau
widerspreche, auch wenn eine entsprechende Strafbestimmung gegen Frauen
im deutschen Recht nicht bestehe. Die biologische und soziale Stellung
der Frau sei mit der des Mannes gar nicht vergleichbar, stellt das
Bundesverfassungsgericht in seiner Begründung fest. Zum Beispiel könne der
Grundsatz der Gleichheit der Geschlechter vor dem Gesetz nicht
angewandt werden, wo die Frau als Mutter einen besonderen Schutz geniesse.
Auf die Tatbestände der Unzucht seien daher weder der Gleichheitsgrundsatz

noch auch der Grundsatz des Persönlichkeitsrechts anwendbar.
Der freien Entfaltung der Persönlichkeit werde durch das Sittengesetz
eine Schranke gesetzt. Die von der Allgemeinheit als Unzucht empfundenen

Verhältnisse zwischen Männern würden jedoch eindeutig gegen
das Sittengesetz Verstössen.

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. V. 1957.
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